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§ 9 Bgld. S8 Installationen und
sonstige zur widmungsgemalien

Bgld. SV - Bgld. Schutzraumverordnung
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(1) FUr je 25 Personen sind im Schutzraum - nach Méglichkeit in einem abgetrennten Raum (Vorraum, Klosettraum) -
ein WC oder Trockenklosett, eine Waschgelegenheit, eine Wasserentnahmestelle und ein Ausgul3 anzuordnen.

(2) Gefahrbringende Leitungen, wie Gasleitungen, Wasserleitungen Uber 25 mm Nennweite, Dampfleitungen,
Fernheizleitungen, Druckleitungen und dergleichen durfen nicht durch Schutzraume gefuhrt werden. Die
Durchfuhrung anderer Leitungen, wie Versorgungs- und Entsorgungsleitungen fir den Schutzraum, Heizleitungen,
Abfallrohre und dergleichen ist zulassig, wenn diese Leitungen aus Guleisen, PVC oder rostfreiem Stahl hergestellt
sowie gasdicht durch die Umfassungsbauteile durchgefiihrt werden und vom Schutzraum es durch aul3erhalb des
Schutzraumes angebrachte Schieber abgesperrt werden kdnnen. Bei Verwendung von GulR3eisen- oder PVC-Rohren ist
eine Ummantelung in Stahlbeton mit einer Mindestiberdeckung von 0,10 m vorzusehen. Die Abwasserleitung (der

KanalanschluB) ist mit einer Rickstausicherung zu versehen.

(3) Schutzraume sind an das allgemeine Elektrizitatsversorgungsnetz anzuschlieen. Die elektrischen Installationen
haben in Feuchtraumausfihrung zu erfolgen. Eingang, Aufenthalts- und Nebenrdume sind mit mindestens je einem
Beleuchtungskdrper auszustatten. Im Aufenthaltsraum sind eine Steckdose sowie AnschluBmaéglichkeiten fur
Liftermotor, Kochplatte und fir ein Rundfunkgerat mit Antenne vorzusehen. Fir einen allfalligen Bedarf an
Installationen ist ferner in der Nahe des Einganges ein verzinktes Rohrstliick mit einem lichten Durchmesser von 25

mm einzubetonieren und an der Innen- und Aul3enseite gasdicht zu verschliel3en.
(4) Schutzrdume sind am Eingang als solche unter Angabe des Fassungsvermdgens zu kennzeichnen.

(5) Im Bereich des Zuganges zu Schutzrdumen fir mehr als 25 Personen sind an den Wanden der Gange und
Stiegenhduser in ca. 1,80 m Hoéhe mindestens 0,05 m breite Pfeile oder dhnliche Hinweiszeichen in Leuchtfarbe
anzubringen. Die Stufenkanten von Stiegen im Bereich des Zuganges zu solchen Schutzréaumen sind durch
Leuchtfarbenanstrich zu kennzeichnen. Im Schutzraum bzw. im Bereich des Zuganges zum Schutzraum befindliche
Lichtschalter und Steckdosen sowie die Verriegelungsgriffe der Abschlisse (8 7) sind durch mindestens 0,05 m breite
Umrahmungen auf der Wand- bzw. Tur(Klappen)flache mittels Leuchtfarbenanstrich kenntlich zu machen.

(6) Die Innenflachen der Wande und Decken des Schutzraumes durfen nicht verputzt oder verkleidet erden. Scharfe
Kanten oder Spitzen von Bauteilen oder Ausstattungsgegenstanden sind jedoch zu entscharfen. Die Anstriche sind
moglichst hell und dauerhaft mit Farben auszufuhren, die weder die Saugfahigkeit der Wand- bzw. Deckenoberflache
beeintrachtigen noch einen erheblichen Dampfdiffusionswiderstand leisten.

(7) Fur Trinkwasser und Lebensmittel sind dicht verschlieRBbare Behalter in solcher Anzahl bereitzuhalten, dal3 je
Schutzraumplatz mindestens 20 | Wasser und Lebensmittel fir einen Zeitraum von zwei Wochen eingelagert werden
kénnen.

(8) Im Schutzraum ist das zur Selbstbefreiung erforderliche Werkzeug bereitzuhalten.

(9) Bei der Ausstattung der Schutzraume ist auf die Moglichkeit einer Verwendung fur andere Zwecke Bedacht zu
nehmen. Hiebei ist darauf zu achten, dal3 der Schutzraum im Bedarfsfall rasch bezogen werden kann.

In Kraft seit 01.07.1985 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bgld_sv/paragraf/7
file:///

	§ 9 Bgld. S8 Installationen und sonstige zur widmungsgemäßen
	Bgld. SV - Bgld. Schutzraumverordnung


